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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 1 1 2  
 
 
 

16.02.2021 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 08.03.2021  
Verbandsversammlung beschließend 19.03.2021  

 
Betreff: Regionale Abstimmung für die Europäische Förderperiode ab 2028, 

Antrag der Koalition 
 
 
Beschlussvorschlag
Die Verwaltung wird vor dem Hintergrund der bevorstehenden Haushaltsberatungen 
gebeten, bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Beteiligung 
Vorschläge zu machen, welche Dienstleistungs- und Serviceangebote des RVR zur 
europäischen Strukturförderung für die Kommunen und Kreise aus ihrer Sicht hierfür in 
Frage kommen.  
 
Begründung 
Die Metropole Ruhr ist ein wirtschaftlich, kulturell und politisch bedeutsamer 
Ballungsraum im Herzen Europas. Ziel des Regionalverbands Ruhr ist es, die Vorteile der 
europäischen Integration für erfolgreiche regionale Entwicklungen nutzbar und vor Ort 
erlebbar zu machen. Daher strebt der Regionalverband die Erhöhung des Einflusses der 
Metropole Ruhr in Europa an. Dazu sollen über den bewährten EU-Ruhr-Dialog hinaus 
Anlässe geschaffen werden, um die Stärken und Potenziale der Region gut und 
erkennbar in Europa zu positionieren.   
 
Über eine engagierte Interessenvertretung und Auftritte in Brüssel sollen neue 
Entwicklungen für die Metropole Ruhr ermöglicht werden. Dabei soll sich der 
Regionalverband bereits jetzt auf die nächste EU-Förderperiode ab 2028 vorbereiten, um 
durch eine stärkere Präsenz in Brüssel und in europäischen Netzwerken frühzeitig 
Einfluss auf die Förderungen zu nehmen. Mit dem Engagement des RVR für die EU-
Förderperiode 2021-2027 soll erreicht werden, dass die Strukturinstrumente der EU 
sowie die Fonds zur Bekämpfung der pandemiebedingten Krise in unserer Region 
ankommen und bestmöglich wirksam werden. Daher soll sich der RVR auch auf der 
Bundes- und Landesebene für eine passgenaue Ausgestaltung der Förderinstrumente 
und -richtlinien einsetzen.   
 
Um die Voraussetzungen für erfolgreiche Beteiligungen an Förderaufrufen auf 
kommunaler und regionaler Ebene weiter zu verbessern, soll das Dienstleistungs- und 
Serviceangebot des RVR zur europäischen Strukturförderung für die Kommunen und 
Kreise weiter ausgebaut werden. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Kolecki, Melanie Gustrau, Michael Fraktion SPD 
Akt.zeichen  Fraktion CDU 
  

 
Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender CDU 
gez. Martina Schmück-Glock gez. Roland Mitschke 

 
 


